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Kalkulatorische Kosten 
 
 
!!!!  Begriff 
 
 Kalkulatorische Kosten sind jene Bestandteile der Kosten, die von dem in der 

Finanzbuchführung erfassten Aufwand der betreffenden Periode abweichen. Es 
handelt sich hierbei entweder um Zusatzkosten (kein Aufwand im Sinne der 
Buchführung) oder um Anderskosten (Aufwand in anderer Höhe als in der 
Buchführung).  

 
Durch die Einbeziehung von kalkulatorischen Kosten wird gesichert, dass nur jener 
Werteverzehr in die KLR einbezogen wird, der durch die Erstellung und Verwertung 
der betrieblichen Leistung tatsächlich entstanden ist.  
 
Es gilt generell: Selbstkosten = Grundkosten + kalkulatorische Kosten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der nachstehenden Übersicht werden die wichtigsten Arten kalkulatorischer Kos-
ten kurz erläutert. 
 
 
 
 

1.  Aufwand (Buchführung)

1.2 Neutraler 
Aufwand

1.1 Zweckaufwand 
(kostengleicher 
Aufwand)

2.1 Grundkosten
(aufwandsgleiche 
Kosten)

2.2 Kalkulatorische 
Kosten
Zusatz-
kosten

Anders-
kosten

2. Kosten (KLR)
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!!!!  Übersicht 
 
Nr. Bezeichnung Erläuterungen 

1 Kalkulatorischer Unter-
nehmerlohn (Zusatzkos-
ten) 

Bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften ist für 
mitarbeitende Unternehmer (Inhaber) ein angemessener Unter-
nehmerlohn in die Selbstkosten- und Ergebnisrechnung einzu-
beziehen.  
Der kalkulatorische Unternehmerlohn ist echter Kostenbestand-
teil, er darf aber nicht in der Buchführung erfasst werden, da er 
hier nicht zu belegmäßig dokumentierten Aufwendungen und 
Ausgaben führt.  
Dieses Problem besteht in einer GmbH oder in einer Aktienge-
sellschaft nicht, denn hier bezieht der Geschäftsführer bzw. der 
Vorstand ein als Aufwand abzugsfähiges Gehalt. 
Grundlage für die Höhe des kalkulatorischen Unternehmerlohns 
bildet in der Regel das Gehalt eines GmbH-Geschäftsführers bei 
vergleichbarer Betriebsgröße und vergleichbarer Branche. 

2 Kalkulatorische Eigenmie-
te (Zusatzkosten) 

Eine kalkulatorische Eigenmiete ist ein Zuschlag zu den Selbst-
kosten, der den Werteeinsatz und den Werteverzehr der unent-
geltlichen Nutzung privater Räume von Einzelunternehmern 
oder von Gesellschaftern einer Personengesellschaft für be-
triebliche Zwecke abdecken soll.  
Die Höhe der kalkulatorischen Eigenmiete richtet sich nach den 
ortsüblichen Mietentgelten für vergleichbare Räumlichkeiten.  
Die kalkulatorische Eigenmiete gehört zur Gruppe der Zusatz-
kosten, da dieser Größe in der Buchführung kein belegmäßig 
dokumentierter Aufwand gegenübersteht und diese Kosten auch 
zu keinen Ausgaben führen. 

3 Kalkulatorische Zinsen 
(Anderskosten) 

Kalkulatorische Zinsen sind Kosten für die Nutzung der be-
triebsnotwendigen Vermögensgegenstände und damit der 
Preis für die Inanspruchnahme des betriebsnotwendigen Kapi-
tals. Die Verrechnung kalkulatorischer Zinsen in die Kosten bzw. 
Preise zielt darauf ab, eine gleichmäßige Belastung der Abrech-
nungsperioden mit Zinskosten sowie einen Rückfluss der Zins-
kosten über die Umsatzerlöse zu sichern.  
Kalkulatorische Zinsen gehören zur Gruppe der Anderskosten, 
da die Fremdkapitalzinsen als Aufwand in der Buchführung 
erfasst werden, während die kalkulatorischen Eigenkapital-
zinsen Zusatzkosten darstellen.  
In der Abgrenzungsrechnung sind somit die in der Finanzbuch-
führung erfassten Fremdkapitalzinsen der Periode den in dieser 
Periode verrechneten kalkulatorischen Zinsen gegenüberzustel-
len. Je nachdem, wie der Saldo aus dieser Gegenüberstellung 
ausfällt, wird in der Abgrenzungsrechnung ein kostenrechneri-
scher Aufwand (Fremdkapitalzinsen > kalkulatorische Zinsen) 
oder ein kostenrechnerischer Ertrag (Fremdkapitalzinsen < kal-
kulatorische Zinsen) ausgewiesen. Kalkulatorische Zinsen sind 
eine wichtige Rechengröße bei Investitionsrechnungen. 
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Nr. Bezeichnung Erläuterungen 

4 Kalkulatorische Abschrei-
bungen (Anderskosten) 

Kalkulatorische Abschreibungen sind jene Kosten, die als Aus-
druck der tatsächlichen Wertminderung von Anlagegütern in die 
Ermittlung der Selbstkosten und in die Ergebnisrechnung einge-
hen. 
Für die bilanzielle Abschreibung sind – entsprechend dem 
Höchstwertprinzip – die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 
des Anlagegutes bestimmend (siehe Modul 06 "Finanzbuchfüh-
rung").  
Ferner wird bei abnutzbaren Gütern des Anlagevermögens der 
Abschreibungsrechnung in der Regel die steuerrechtlich vorge-
gebene Nutzungsdauer zugrunde gelegt, die nicht immer mit der 
gewöhnlichen betrieblichen Nutzungsdauer der Betriebsmittel 
übereinstimmt.  
Schließlich ist darauf zu verweisen, dass über die Anwendung 
der bilanziellen Abschreibung nur eine nominale, nicht jedoch 
eine substanzielle Kapitalerhaltung gesichert werden kann.  
Aus diesen und anderen Gründen wird in der Kosten- und Leis-
tungsrechnung keine bilanzielle, sondern eine kalkulatorische 
Abschreibung wirksam gemacht.  
Dies bedeutet Folgendes:  
Zur Sicherung des substanziellen Erhalts des Betriebsver-
mögens werden außerdem die voraussichtlichen Wiederbe-
schaffungskosten des Anlagegutes und nicht die Anschaffungs- 
bzw. Herstellungskosten gewählt.  
Auch orientiert sich die KLR nicht zwingend an der vorgegebe-
nen Nutzungsdauer (nach Steuerrecht), sondern geht von einer 
(geschätzten) betriebswirtschaftlich notwendigen bzw. einer wirt-
schaftlich sinnvollen Nutzungsdauer des betreffenden Betriebs-
mittels aus. 
Im Abgrenzungsbereich sind den kalkulatorischen Abschreibun-
gen die Werte für die bilanzielle Abschreibung gegenüberzustel-
len, die ihrerseits Aufwand in der Buchführung darstellen . 
 

5 Kalkulatorische Wagnisse 
(Anderskosten) 

Kalkulatorische Wagnisse sind Zuschläge zu den Selbstkosten, 
die mögliche Verluste aus voraussehbaren Risiken im Betriebs-
prozess abdecken sollen (z. B. Verluste bei Vorräten durch 
Schwund, Verderb, Diebstahl u. a.).  
Die Höhe der kalkulatorischen Wagnisse wird bei den dafür in 
Frage kommenden Einzelwagnissen auf der Grundlage von 
Durchschnittswerten der tatsächlich eingetretenen Wagnisse 
ermittelt.  
Die Verrechnung von konstanten kalkulatorischen Wagnissen in 
die Selbstkosten der Produkte und Leistungen sichert dem Un-
ternehmen auf der einen Seite einen - auf Durchschnittswerten 
beruhenden - Kostenersatz für tatsächlich eingetretene Wagnis-
se und bereinigt andererseits die Selbstkosten- und Ergebnis-
rechnung von den Zufallsschwankungen der Verluste aus Ein-
zelwagnissen.  
Die durch Fremdversicherung abgedeckten Einzelwagnisse 
gehen in die Grundkosten der KLR ein und dürfen nicht zusätz-
lich als kalkulatorische Wagnisse verrechnet werden.  
Das allgemeine Unternehmerwagnis darf kostenrechnerisch 
nicht erfasst werden.  
Kalkulatorische Wagnisse sind Anderskosten. Ihnen sind im 
Abgrenzungsbereich der Ergebnistabelle die Aufwendungen der 
tatsächlich eingetretenen Wagnisse gegenüber zu stellen.  
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